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Begründung: Die in Anlage 1 EIGV, AbschniF 5.2.1 aktuell beschriebene Defini*on von Angemessenheit schränkt die 
Finanzierungsmöglichkeit des Flächenrollouts von ETCS stark ein. Es ist der einschränkende Charakter der aktuellen 
Regelung zu besei*gen. In der EIGV ist der Anspruch, ETCS flächendeckend und gemäß des Betrieblichen Zielbilds 
auszurollen, hervorzuheben. Das Betriebliche Zielbild sieht bspw. Fahrten in die und aus der Abstellung (in einer
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Betreff: Hinweise zur Weiterentwicklung § 10a und EIGV

 Wie 
besprochen übersende ich Ihnen einen Vorschlag zur Berücksich*gung bei der laufenden Überarbeitung der EIGV: 

Zu § 10a Bestandteile der Teilsysteme Infrastruktur, Energie, streckensei�ge Zugsteuerung, Zugsicherung und 
Signalgebung sowie der übrigen Eisenbahninfrastruktur auf Grenzbetriebsstrecken und Durchgangsstrecken

Vorschlag zur Ergänzung und Klarstellung:
§ 10a EIGV 
Zu Bestandteilen der Teilsysteme Infrastruktur, Energie, streckensei*ge Zugsteuerung, Zugsicherung und 
Signalgebung sowie der übrigen Eisenbahninfrastruktur auf Grenzbetriebsstrecken und Durchgangsstrecken 
s*mmen sich die Betreiber der Schienenwege über Ausrüstungs- und Betriebskonzepte, die einen 
unterbrechungsfreien Betrieb gewährleisten und sich aus Betriebsverfahren der angrenzenden Staaten 
zusammensetzen, ab. Dabei können die Bestandteile nach Satz 1 nach den Vorschri6en des Nachbarstaates 

1. errichtet, umgerüstet oder erneuert werden und 
2. betrieben werden. 

Die Satz Sätze 1 und 2 gilt gelten nicht für Bahnübergänge und Anlagen zur Sicherung von Bahnübergängen.

Begründung: Die Änderung soll eine weitere Öffnung für Speziallösungen auf Grenzbetriebsstrecken bewirken. 
Damit kann mehr Flexibilität bei der Inbetriebsetzung von Anlagen mit spezifischen Lösungen geschaffen werden. 
Diese Alterna*ven werden für ESG-Strecken, die abweichend zu Level 2 Baseline 3 ausgerüstet sind, dringend 
benö*gt. Durch Aufnahme des Wortlautes „…s*mmen sich ab“ wird eine Pflicht zur Abs*mmung kons*tuiert. Nicht 
abges*mmte, unprak*kable Lösungen (Beispiel Horka) sollen so vermieden werden.

Zu Anlage 1 Abschni' 5.2.1
Vorschlag zur Änderung des AbschniFes 5.2.1: 
5.2.1 Das European Rail Traffic Management System (ERTMS) ist streckensei*g so einzurichten, dass für 
Züge, die ausschließlich unter ERTMS fahren, lückenlos durchgängige Streckenzüge gemäß Anhang I der 
Durchführungsverordnung (EU ) 2017/6 entstehen, wobei die Ausrüstung an den Grenzübergangspunkten ins 
benachbarte Ausland beginnen sollte. Die Ausrüstung der Bahnhöfe entlang eines Korridors mit ERTMS 
umfasst die Zugfahrstraßen 
a) die durchgehenden Hauptgleise, und 
b) die Überholungsgleise, in betrieblich gebotenem U mfang zum Erhalt der Streckenkapazität und einer 
ausreichenden Flexibilität in der Betriebsführung; in der Regel sind pro Richtung ein Überholungsgleis mit 
Bahnsteig und ein Güterzugüberholungsgleis als angemessen anzusehen. 
c) die Gleise, die zur Einhaltung des europäischen Bereitstellungsplans für das Europäische 
Eisenbahnverkehrsleitsystem benö*gt werden und 
d) die SchniFstellen zu benachbarten Serviceeinrichtungen sowie zu benachbarten 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen.
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Serviceeinrichtung) als unter ETCS gesicherte Fahrten vor. SchniFstellen zu Serviceeinrichtungen und Nebengleisen 
können innerhalb eines einzigen EIU oder an der SchniFstelle zwischen EIU bestehen.

Hinweis: Die oben vorgesehene Einrichtung einer SchniFstelle ist auch im BSWAG und in § 13 AEG (s. o.) 
entsprechend zu hinterlegen. 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung und verbleibe 
Mit freundlichen Grüßen 
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